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*) Die Beschlüsse des Haushaltsausschusses zu den zurückgestellten Titeln folgen in einer Ergänzung zu dieser Beschluss-
empfehlung, die in Einzelfällen auch Änderungen zu bereits gefassten Beschlüssen enthalten kann.

Beschlussempfehlung
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans
für das Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006)
– Drucksache 16/750 –

hier: Einzelplan 07
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

Der Bundestag wolle beschließen,

den Entwurf des Einzelplans 07 mit den aus anliegender Zusammenstellung*)

ersichtlichen Änderungen und den sich daraus ergebenden Änderungen der
Abschlusssummen, im Übrigen unverändert nach der Vorlage – Drucksache
16/750 (Anlage) –, anzunehmen.

Berlin, den 5. April 2006
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Zusammenstellung

des Entwurfs des Einzelplans 07
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
- Drucksache 16/750 (Anlage) -
mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses

Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben

sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 €

Kapitel 0701 - Bundesministerium

Tit. 972 09 Globale Minderausgabe   Tit. 972 09 Globale Minderausgabe  

-3 000   -2 000

Kapitel 0710 - Deutsches Patent- und Markenamt

1.  Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5

Abs. 2 bis 4 HG 2006.   

 1.  Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5

Abs. 2 bis 4 HG 2006.  

Ausgenommen ist Tit. 543 31.      

Tgr. 03 Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen   Tgr. 03 Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen  

(12 166)   (11 166)

Tit. 543 31 Veröffentlichung und Dokumentation   Tit. 543 31 Veröffentlichung und Dokumentation  

12 166   11 166


